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 Veröffentlicht am 04.11.1975

Norm

ABGB §1072

ABGB §1075

ABGB §1077

ABGB §1079

Rechtssatz

Der Vorkaufsverp ichtete erwirbt gegenüber dem das Vorkaufsrecht ausübenden Berechtigten schon mit der

Ausübungserklärung das Recht, seinerseits vom Vorkaufsberechtigten Erfüllung zu verlangen. Daraus ergibt sich aber,

daß die in den Vertrag eintretenden Vorkaufsberechtigten bereits innerhalb der Frist zur Geltendmachung des

Vorkaufsrechtes individuell bestimmt sein müssen.
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